
Zweite Verordnung
zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung

Vom 17. Juni 2022

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 und des § 32 Satz 1 in
Verbindung mit den §§ 28, 28a, 29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes
(lfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
18. März 2022 (BGBI. I S. 473), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 der Thüringer Verordnung
zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (ThürlfSGZustV0) vom 2. März 2016 (GVBI. S. 155), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 14. Dezember 2021 (GVBI. S. 586), und
des § 28c Satz 4 IfSG in Verbindung mit § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geändert durch
Artikel 2 der Verordnung vom 18. März 2022 (BGBI. I S. 478), in Verbindung mit § 7 Abs. 1
Nr. 2 ThürlfSGZustVO verordnet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie und
aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 28a IfSG in Verbindung mit § 7
Abs. 2 ThürlfSGZustV0 verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung vom 29. April 2022
(GVBI. S. 263), geändert durch Verordnung vom 20. Mai 2022 (GVBI. S. 271), wird wie folgt
geändert:

1. § 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Eine qualifizierte Gesichtsmaske nach Absatz 2 ist zu tragen:
1. von Personen, sofern und soweit in geschlossenen Räumen der folgenden Einrich-

tungen und Unternehmen körpernahe Kontakte zu Patienten, Betreuten, gepflegten
Personen oder Beschäftigten nicht ausgeschlossen sind:
a) Einrichtungen für ambulantes Operieren,
b) Dialyseeinrichtungen,
c) Tageskliniken,
d) Angebote ambulanter Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtun-

gen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,
e) Angebote ambulanter Pflegedienste und Unternehmen, die den Einrichtungen

nach Nummer 3 vergleichbare Dienstleistungen anbieten,
f) Rettungsdienste,

2. in geschlossenen Räumen von Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitations-
einrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Ver-
sorgung erfolgt, von
a) Beschäftigten während körpernaher Tätigkeiten an Patienten,
b) Patienten, sofern sie sich nicht in den für sie vorgesehenen Unterbringungsmög-

lichkeiten befinden,
c) Besuchern und
d) Personen, die die Einrichtung aus beruflichen Gründen betreten,



3. in geschlossenen Räumen von voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung
und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen von
a) Beschäftigten während körpernaher Tätigkeiten an Bewohnern oder betreuten

Personen durchgeführt werden,
b) Besuchern und
c) Personen, die die Einrichtungen aus beruflichen Gründen betreten müssen,

4. von Fahrgästen in geschlossenen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahver-
kehrs sowie von Kontroll- und Servicepersonal und Fahr- und Steuerpersonal, soweit
tätigkeitsbedingt körpernaher Kontakt zu anderen Personen besteht, ausgenommen
der Verkehr von Taxen nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 des Personenbeförderungsgesetzes
in der Fassung vom 8. August 1990 (BGBI. I S. 1690) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

5. in Arztpraxen mit Ausnahme der Behandlungsräume, wenn die Art der Leistung dies
nicht zulässt,

6. in allgemein zugänglichen geschlossenen Räumen von Obdachlosenunterkünften
nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 IfSG, die den Untergebrachten gemeinsam offenstehen und
von diesen genutzt werden.

Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht in Nassbereichen oder soweit arbeitsschutzrecht-
liche Bestimmungen entgegenstehen. Zu den Angeboten nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. e
zählen nicht Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a Abs. 1 Satz 2 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB Xl)."

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Zugang zu folgenden Einrichtungen und Unternehmen ist Besuchern und
Personen, die Einrichtungen und Unternehmen planbar aus beruflichen Gründen
betreten, nur gestattet, sofern diese geimpfte Personen oder genesene Personen
sind oder über einen Nachweis eines negativen Ergebnisses einer Testung auf
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines
Tests nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 verfügen und diesenbei sich führen:
1. zu Krankenhäusern,
2. zu Angeboten ambulanter Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in

Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnfor-
men erbringen,

3. zu voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung
älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbaren
Einrichtungen,

4. zu Angeboten ambulanter Pflegedienste und Unternehmen, die den Einrich-
tungen nach Nummer 3 vergleichbare Dienstleistungen anbieten; hierzu zäh-
len nicht Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a Abs. 1
Satz2 SGB Xl."

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:



„Die Einrichtungen und Unternehmen nach Satz 1 haben das Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Satz 1, im Fall eines Nachweises eines negativen Tester-
gebnisses in Verbindung mit Satz 2, durch regelmäßige Stichproben sicherzu-
stellen. Die Einrichtung oder das Unternehmen kann gestatten, dass für den Zu-
gang auch der Nachweis eines negativen Ergebnisses einer Testung auf das
Vorliegen einer lnfektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Selbst-
tests nach § 4 Abs. 1 ausreichend ist.”

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „vor Beginn der Tätigkeit täglich" durch die Worte
„mindestens zweimal pro Kalenderwoche, in der der jeweilige Beschäftigte oder Tä-
tige zum Dienst eingeteilt ist," und die Verweisung „Absatzes 1 Satz 3" durch die Ver-
weisung „Absatzes 1 Satz 2" ersetzt.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

3. Der Zweite Abschnitt wird aufgehoben.

4. Der bisherige Dritte Abschnitt wird Zweiter Abschnitt.

5. Der bisherige Vierte Abschnitt wird Drifter Abschnitt.

6. In § 18 wird die Datumsangabe „24. Juni 2022" durch die Datumsangabe „21. Juli 2022"
ersetzt.

7. Die lnhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderungen angepasst.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 24. Juni 2022 in Kraft.

Erfurt, den /1(12- . Juni 2022

Die Ministerin für Arbeit, Söziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

Der Minister für Bildung, Jugend
und Sport

In Vertretung
Die Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie


